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1. Bergkirchweihgelände 

 
 

 
 

 
Lage Der Veranstaltungsort liegt am Fuß des Burgbergs, oberhalb der 

Bergstraße. Beim Veranstaltungsort handelt es sich um den west-
lichen Bereich des Bergkirchweihgeländes, das im Bebauungsplan 
Nr. 255 als Festplatz ausgewiesen ist. 
Die Flächen des Veranstaltungsortes sind zumTeil im Eigentum 
der Stadt Erlangen und in Privatbesitz.  
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Verkehrsanbindung Die Zufahrt mit dem PKW und dem Fahrrad erfolgt über die Es-
senbacher Straße und die Bergstraße. 

Mit den Buslinien 288 und 289 – Haltestellen „Essenbacher Brü-
cke“ oder „Rathsberger Straße“ – ist der Veranstaltungsort mit 
dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Von der Bushaltestelle 
sind noch ca. 370 m zu Fuß über die Bergstraße zurückzulegen. 

Parkplätze Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz An den Kellern (östli-
cher Bereich des Bergkirchweihgeländes) und auf dem Parkplatz 
an der Auffahrt Erlangen-Nord auf die A 73. 

Kapazität Außerhalb der Bergkirchweih können Veranstaltungen mit ca. 
2000 Besucherinnen und Besuchern durchgeführt werden. 

 

Ausstattung Wasser- und Stromanschlüsse sowie Sanitäreinrichtung sind im 
Bereich des Entlas Kellers vorhanden. 

 

Einschränkungen 

An zwölf Tagen im Jahr findet auf dem Gelände die Bergkirchweih 
statt.  
Auf einer Teilfläche des Veranstaltungsgeländes wird während der 
ganzen Sommersaison ein Biergarten betrieben. Der Veranstal-
tungsort wird somit intensiv genutzt. 

Zusätzlich zu den 12 Tagen der Bergkirchweih sind daher nur 
noch an 6 Tagen des Jahres Veranstaltungen mit Musikdarbietun-
gen auf dem Festgelände als „seltene Ereignisse“ möglich.   

 

Nächstliegende Im-
missionsorte 

Nächstliegende Immissionsorte sind die Wohnhäuser auf der Süd-
seite der Bergstraße, Bergstraße 17 bis 21 (Mindestabstand ca. 45 
bis 50  m) , Pfaffweg 4 und 5 (Abstand ca. 65 m)  und An den Kel-
lern 19 (Abstand ca. 120 m). 

Die Wohnhäuser liegen alle im „allgemeinen Wohngebiet“ (WA). 
 

 

Maßgeblicher  
Immissionsort 

 

Beurteilungszeiten 

 

„seltene Ereig-
nisse“/ 

 

„seltene  
Ereignisse“/ 

„Höchstwerte“ 

Tag 65 dB(A) 70 dB(A) 

Ruhezeit 60 dB(A) 65 dB(A) 

 

Bergstraße 21 
(WA) 

Nachts 50 dB(A) 55 dB(A) 

 

Lärm- 
Immissionsrichtwerte 
(IRW) 

 

 

Emissionswerte für „seltene Ereignisse“ 
 

 

Beurteilungszeit 

Schallleistungspegel 

LWA 

Pegel in 20 m Entfer-
nung von den Lautspre-
cherboxen 

Tagzeit 114 dB(A) 80 dB(A) 

Ruhezeit 108 dB(A) 74 dB(A) 

 

 

Max. Emissionswerte 
für die Überwachung 
der Lautstärke auf 
dem Veranstaltungs-
gelände 

 

 
Nachtzeit 98 dB(A) 64 dB(A) 
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Emissionswerte für „seltene Ereignisse“ 
“Höchstwerte“ 

 

Beurteilungszeit 

Schallleistungspegel 

LWA 

Pegel in 20 m Entfer-
nung von den Laut-
sprecherboxen 

Tagzeit 119 dB(A) 85 dB(A) 

Ruhezeit 113 dB(A) 79 dB(A) 

Nachtzeit 103 dB(A) 69 dB(A) 

 

 

Empfehlungen Rockkonzerte und Disco-Veranstaltungen sind nicht möglich. 

Besondere  
Hinweise 

Die Zahl von 6 Veranstaltungen als „seltene Ereignisse“ betrifft alle 
Nutzer des westlichen Teils des Bergkirchweih-Festgeländes. 

 

 

 


